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Eine Knaben-Armenerziehungsanstalt
auf dem Bättwyl bei Burgdorf 1835-1854

Walter Marti-Glanzmann, Oberburg

1. Allgemeines über das Armenwesen im Kanton Bern
in der ersten Hälfte des XIX. Jahrhunderts

In der Prüfungszeit der alten Eidgenossenschaft, der von 1798

bis 1803 dauernden H e 1 v e t i k hatte die Umbruchzeit keinen
nennenswerten erfolgreichen Einfluß auf das immer drohender
werdende Armenwesen und dessen Bekämpfung. Die steigende
Not der Zeit, die Einquartierung fremder Heere, eine
zunehmende Unsicherheit im staatlichen Gemeinschaftsleben, ein
stark auftretender allgemeiner Zerfall in den von fremden
Einflüssen durchwobenen Gemeindeverwaltungen und nicht zuletzt
eine zutagetretende Gleichgültigkeit und innere Unzufriedenheit

bei allen Bürgern ließ die Zahl der Armen von Monat zu
Monat stark anwachsen. Der Staat konnte sich der Armen
nicht annehmen und die Gemeinden hatten schwere finanzielle
Sorgen, um die drückenden Kriegs- und Einquartierungskosten
zu bezahlen und so war es nicht verwunderlich, wenn die
Armenpflege vor allem den freiwilligen gemeinnützigen
Gesellschaften des Kantons Überbunden werden mußte; doch flössen
die Geldmittel den philanthropischen Vereinen immer spärlicher
zu, so daß die Pflege der Armen und die Bekämpfung der
Armut lahmgelegt wurde. Wohl stützte sich die bernische
Armenpflege auf verschiedene Erlasse des Rates von Bern, die
vor allem im XVII. Jahrhundert beschlossen wurden, wobei all
die Verfügungen in der Bettelordnung vom Jahre 1690

zusammengefaßt wurden und auch während der Helvetik noch
wegweisend waren. Regierungsrat C. Schenk1 charakterisiert

1 Im 6. Band des Hist.-biogr. Lexikons der Schweiz lesen wir über Carl Schenk was
folgt: »Geb. I.Dezember 1823, Sohn des Handwerkers Christian Schenk von
Signau, Pfarrer in Laupen 1848, in Schüpfen 1850, bernischcr Regierungsrat von
1855 an, verdient um die Reform des bernischen Armenwesens, Ständerat von 1856

an, Dr. phil. h. c. der Universität Bern 1859, Bundesrat 12. Dezember 1863, gest.
18. Juli 1895, meist Vorsteher des Departementes des Innern, entfaltete eine aus-
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in seiner wertvollen Arbeit »Die Entwicklung der Armenverhältnisse

des Kantons Bern in der neueren Zeit, hauptsächlich
während der Jahre 1846 bis Ende 1855« die Bettelordnung wie
folgt:

»Es handelt sich vor allem darum, Ordnung zu machen im Lande.
Sie wurde dadurch gemacht, daß man zunächst den Armen befahl,
sich in die Gemeinden zu begeben, wo sie geboren und erzogen worden,

dann aber die Unterstützung und Versorgung garantierte, indem
sie der Zufälligkeit des individuellen Privatmitleids entzogen und als
Pflicht zunächst der einzelnen Dorfgemeinde, im Fall ungenügender
Hilfsmittel der Kirchhöre und im Fall auch dieser die Last zu schwer
fallen sollte, dem Staat mitauferlegt wurde. Diese Ordnung aber
sollte dann ihrerseits das Mittel, die Basis für ein zweites sein, für
die Verminderung des großen Armen- und Bettleretats.«

Kaum waren die napoleonischen Heere abgezogen, so befaßte
sich der Staat in der nun folgenden Mediationszeit
(1803—1813), auf das gebieterische und drängende Gebot der
Gemeinden, wieder mit der Bekämpfung der Armut. Die schwer
belasteten Gemeinden unseres Kantons verlangten in sich
mehrenden Eingaben an die Regierung und in stürmischen
Gemeindeversammlungen ein neues Armengesetz, das die seit 1690

bestehende Bettelordnung ablösen sollte, und es gab überall
einsichtige Männer genug, die für ein neu zu schaffendes Recht
der Armen eintraten. Ueberall hörte man bittere Klagen über
selbstverschuldete Armut, über zunehmende Liederlichkeit des

Volkes, über Müßiggang und die verheerende Alkoholnot. Da
erschien endlich, am 22. Dezember 1807, eine neue »Verordnung

über die Besorgung der Armen«, aber bald einmal wurde
von sozial denkenden Männern erkannt, daß es sich nur um
eine schwach verbesserte Neuauflage der alten Bettelordnung
vom Jahre 1690 handelte. Die Kantonsregierung zeigte weder
Willen noch Mut, eine bahnbrechende Neuerung im Armenwesen

und in der Armenpflege einzuführen, und sie hatte noch
zu wenig erkannt, daß nicht die Unterstützung der Armen das

Wesentliche war, sondern die positive Bekämpfung der Ur-

serordentliche Tätigkeit auf den verschiedenen Gebieten des Departementes des

Innern (Bauwesen, Fabrikgesetzgebung, Gesundheitswesen, Kunstpflege,
Schulsubventionen) und erwarb sich auch große Verdienste um die Entwicklung des

Eisenbahnwesens und die Alkoholgesetzgebung. Bundespräsident 1865, 1871, 1874, 1878,

1885, 1893.«
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Sachen zu jeglicher Armut. Folgender Grundsatz wurde
aufgestellt: »Die Armenpflege wird den Gemeinden und
Bürgerschaften Überbunden, d. h. sie wurde eine reine bürgerliche
Angelegenheit, so daß die Burgergemeinden auch für auswärts
wohnende Burger armenrechtlich zu sorgen hatten.« Der Staat
versuchte also das Armenwesen abzuschütteln. Während die
Bettelordnung von freiwilligen Almosen sprach, führte die neue
Verordnung eine Rechtspflicht ein, so dass die unterstützungspflichtigen

Armen sogar das Recht erhielten, vor dem
Oberamtmann Klagen anzubringen, wenn ihnen nicht genügende
Hilfe gebracht wurde. Schwer lasteten die zahlreich
herumziehenden Bettler auf den Gemeinden, aber die neue Verordnung

gab den Gemeinden das Recht, alle nichtburgerlichen
Bettler auszuweisen, so dass die Pflicht der Unterstützung
abgewiesen werden konnte, und Unterstützte, die weiterhin einen
liederlichen Lebenswandel führten, konnten von den einzelnen
Gemeinden nach Gutdünken bestraft werden. Die Armen wurden

zu Wegbauten, Entsumpfungsarbeiten, zum Schwellen der
Bäche und Flüsse angehalten, aber mit den wenigen Natural-
gaben, die sie als Belohnung erhielten, konnten sie sich nicht
aus der schweren Armut emporarbeiten. Die Armen aus ihrem
Elend und Sumpf zu retten, hätte sicherlich ebenso positive
Ergebnisse gezeitigt wie die örtliche Entsumpfung einiger
Gebiete, und doch ist zu betonen, daß mit der Urbarmachung
weiter Landflächen, besonders im bernischen Seeland, ebenfalls
Armenfürsorge getrieben wurde. Widerspenstige Arme, die eine
zugewiesene Arbeit liederlich und widerwillig, oder überhaupt
nicht ausführten, konnten mit Freiheitsstrafen von 8—14 Tagen,
bei Wasser und Brot, belegt werden. Auch gegen Trunksüchtige
konnte nun vorgegangen werden, indem über sie das Wirtshausverbot

verhängt wurde, aber die Strafe verlief meistens
resultatlos, da eine gute Kontrolle, wie auch heute teilweise, fehlte.
Alkoholikern wurde zudem die Heirat verboten und sie
verloren Sitz und Stimme in den Gemeindeversammlungen. Die
Strafen konnten auch auf liederliche Frauen und Dirnen
verhängt werden und trotz endlich festgelegtem Verbot, Arme in
den »Umgang« ziehen zu lassen, wurden armengenössige Burger

immer noch von Hof zu Hof gewiesen. Die neue Verordnung

vom 22. Dezember 1807, die sogar eine Einschränkung
der privaten Mildtätigkeit vorsah, wohl um die schon damals
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»ewigen Sammelbetteleien« einzudämmen, hatte viele Vorzüge,
doch stieg die Armenlast trotzdem von Jahr zu Jahr. Innerhalb

19 Jahren verdoppelte sich die Zahl der Armen, was
teilweise der starken Vermehrung der Bevölkerung und den
wirtschaftlichen Zuständen zuzuschreiben ist. »Das Recht auf die
Unterstützung ging aber zu weit«, schrieb Dr. Karl Geiser2
in seiner »Geschichte des Armenwesens im Kanton Bern von
der Reformation bis auf die neuere Zeit«. Die Leute wurden
liederlich, da doch die Gemeinden für die Kinder sorgen mußten.

Dazu waren die meisten Gemeindebeamten vielfach
unfähig und zu nachlässig in der Bekämpfung der steigenden
Armennot. Die staatlichen Behörden hätten sich in vermehrtem
Maße mit den Gemeindeangelegenheiten befassen sollen.

In der Restaurationszeit (1815—1830), vor allem in
den schrecklichen Teuerungsjahren 1816—1817, stieg die Not
der Armen. Die Leinwandweberei der Kleinbauern und Tauner

nahm beständig ab. Das Bargeld fehlte in den Familien
und mit dem Sturz der Aristokratie (1830—1831) wurde
in der neuen Verfassung vom Jahre 1831 folgender Grundsatz
für das Armenwesen aufgenommen: »Der Staat soll die
Oberaufsicht über das Armenwesen und die Leitung desselben führen

und den Gemeinden durch Rat und Tat in der Verpflegung
der Armen beistehen.« Allein die bewegten und leidenschaftlich
geführten politischen Kämpfe ließen die dringendsten Arbeiten
im Armenwesen nicht aufkommen und da und dort mußten

2 Im 3. Band des Hist.-biogr. Lexikons der Schweiz lesen wir über Karl fieiser was
folgt: »Geb. 25. September 1862 in Langenthal, Dr. phil. 1887, Beamter des
bernischen Staatsarchivs 1891—1894, der eidg. Landesbibliothek 1894—1907, Vorsteher
des kantonalen Wasserrechtamtes in Bern seit 1907, Privatdozent für Schweiz, und

bernische Verfassungsgeschichte an der Universität 1889, a. o. Professor für
bernisches Staatsrecht und Schweiz. Verfassungsgeschichte seit 1904, übernahm später
auch Vorlesungen über Wirtschafts- und Rcchtsgeschichte der Landwirtschaft, des

Forstwesens und der Nutzbarmachung der Wasserkräfte. Werke: Geschichte der
bernischen Verfassung bis 1471 (Diss.) und fortgesetzt bis 1798 als ,Die Verfassung
des alten Bern'; 40 Jahre bernische Eisenbahnpolitik (1892); Geschichte des Armenwesens

im Kanton Bern (1894); Studien über die bernische Landwirtschaft im
18. Jahrhundert (1895); Entwicklung des Gemeindewesens im Kanton Bern (1903);

Langenthal unter der Twingherrschaft des Klosters St. Urban (1920); Die
Ersparniskasse Aarwangen (1923).« Ich möchte die Leser vor allem auf die im 2. Band
des Heimatbuches des Amtes Burgdorf und der Kirchgemeinden Utzenstorf und

Bätterkinden, herausgegeben 1938 von der Lehrerschaft, erschienene Arbeit »Von

den Alemannen bis zum Uebergang Burgdorfs an Bern, 1384« aufmerksam machen.

Prof. Dr. Karl Geiser starb 1930 in Bern.
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neue private Wohltätigkeitsvereine ins Leben gerufen werden,
um den Armen beizustehen, aber 1844 wurde in einem Bericht
und Vortrag des kantonalbernischen Departementes des Innern,
dem das Armenwesen damals noch unterstellt war, konstatiert,
daß die private Wohltätigkeit wohl große Vorzüge und Erfolge
besitze, aber nie ordnend, aufbauend und bahnbrechend sein

könne, und es wurde mit Besorgnis neuerdings festgestellt, daß
die Zahl der Armen von 1828—1840 von 19 907 auf 32 047

angestiegen war, also 10% der Kantonsbevölkerung umfasse.
Die steuerpflichtigen Bürger wurden zur Bezahlung einer
besonderen Armentelle angehalten, aber das Volk, besonders die
Emmenthaler, wurden unwillig, da der Teilansatz beständig
stieg und damit auch die Zahl der unterstützungspflichtigen
Armen. Da und dort wurden private Armenerziehungsanstalten
eröffnet, so daß 300 Kinder erzogen werden konnten, während
14 127 Knaben und Mädchen auf eine dauernde Unterstützung
und Erziehung warteten. Wohl war das erstrebenswerte Ziel
aller privaten Armenvereine, reformatorisch im Armenwesen
vorzugehen, aber die nachfolgenden Ausführungen werden uns
zeigen, daß die finanzielle Unterstützung des Staates und der
Privaten fast gänzlich ausblieb.

2. Der Verein für christliche Volksbildung
im Kanton Bern

Mit dem Sturz der aristokratischen Regierung sollte nun auch
für das Armenwesen im Kanton Bern eine neue Zeit anbrechen.
Man stellte sich die hohe Aufgabe, die Unterstützungspflichtigen

zu erziehen. Naturgemäß mußte parallel mit der
Armenerziehung das Schulwesen reformiert werden. Aus diesem
Grunde wurde vorerst eine »Kleine Landschulkommission«
eingesetzt, welche grundlegende Neuerungen der »Großen
Landschulkommission« vorzulegen hatte, deren weitsichtige
Beschlüsse vorerst vom Erziehungsdepartement, alsdann vom
ganzen Regierungsrat und zuletzt vom Grossen Rat durchberaten

und in den Grundzügen gutgeheißen wurden. Vier lange
Jahre dauerten die Beratungen. Unterdessen blieb aber der
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Regierungsrat nicht untätig, denn 1832 konnte das staatliche
Lehrerseminar in Münchenbuchsee eröffnet werden 3.

Das neue Schulgesetz vom Jahre 1835 sah eine bedeutende
Vermehrung der Unterrichtsfächer und den allgemeinen Ausbau

der Volksschule vor. Leider wurde der obligatorische
Schulzwang noch nicht eingeführt, denn das Gesetz bestimmte
nur: »Die Eltern sollen die Kinder fleißig zur Schule schicken.«
Es kam immer noch vor, daß 80% aller Kinder mehr als die
Hälfte der Schulstunden fehlten. Leider wurden auch die
Besoldungsverhältnisse der Lehrerschaft nur sehr schlecht geordnet,

so daß es den Schulmeistern unmöglich war, ihre
Hauptarbeitszeit der Jugenderziehung zu widmen. Die finanzielle Not
der Lehrer konnte nur durch eine ausgiebige, zeitraubende
»Nebenbeschäftigung« teilweise gehoben werden, so daß die
Jünger Pestalozzis ihre Arbeitskräfte in der Landwirtschaft, im
Webkeller, in der Schneflerwerkstatt oder in der
Gemeindeverwaltung verwendeten und nicht in der Schulstube. Auf alle
Fälle konnten sich die Lehrer nicht mit der Bekämpfung des

Armenwesens befassen, denn es war ihnen selber nicht möglich,
aus der Armennot herauszukommen. Die im ganzen Kanton
Bern eingesetzten Schulkommissäre 4 hatten überall ratend und
helfend einzuschreiten.

Trotz der vielen Nachteile brachte das neue Schulgesetz vom
Jahre 1835 der bernischen Schule doch einen gewissen
Aufschwung, aber es war dringend notwendig, daß in den
Entstehungsjahren des Schulgesetzes auch gemeinnützige
Gesellschaften ins Leben gerufen wurden, die fortschrittliche
Neuerungen brachten und die richtunggebenden Pläne und Ideen
Pestalozzis verwirklichen wollten. Die gesteckten Ziele der
freien Vereinigungen sollten auch die beachtenswerten
Bestrebungen der Großen Landschulkommission unterstützen.

So wurde am 22. April 1833 in Bern der »Verein für christliche
Volksbildung im Kanton Bern« gegründet, der 50 Jahre lang
zum Segen des Bernervolkes für das Schul- und Armenwesen

3 Siehe Dr. Arnold Jaggi: »Das deutsche Lehrerseminar des Kantons Bern, 1833

bis 1933«; Festschrift zu seinem hundertjährigen Bestehen. Staatlicher Lehrmittelverlag

Bern, 1933.

4 Siehe »Der kleine Bund«, 10. Jahrgang, 10. November 1929, Nummer 45, Seiten
353—358: »Schulkommissär Bitzius«; neue Qotthelf-Briefe; mitgeteilt von Walter
Marti, Oberburg.
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wirkte; seine bewegte Geschichte stellt ein Stück Kulturleben
des Kantons Bern dar. Seminardirektor Pfarrer Friedrich
Langhans 5 leitete die Gründungsversammlung. Langhans war
es darum zu tun, seine Stellungnahme im langwierigen Streit
mit Emanuel Fellenberg 6 über die Organisation des staatlichen
Lehrerseminars auch anderswo zu bekräftigen und praktisch
durchzuführen. Fellenberg verlangte vorerst eine ausgeprägte
und vorwiegende landwirtschaftliche Ausbildung der angehenden

Lehrer, die häusliche und industrielle Arbeit und Erziehung

sollte nur sekundär mitgehen, aber Langhans stellte den
Grundsatz auf, vorerst müsse eine pädagogisch-methodische
Erziehung angestrebt werden mit einer gründlichen Vertiefung
in den volksbildenden Wissenschaften, verbunden mit einer
christlich-religiösen Erziehung, und erst in zweiter Linie sei

eine landwirtschaftliche, gewerbliche und industrielle Grundlage

zu bezwecken. Die führenden philanthropischen Männer
aller Amtsbezirke wurden mit einem »Aufruf an alle Freunde
und Beförderer christlicher Volksbildung« vom 3. Dezember
1832 zur oben erwähnten Gründungsversammlung nach Bern
eingeladen. Männer aus 18 Amtsbezirken erschienen mit großer
Begeisterung am 22. April 1833 in Bern. Die Gründung des

Vereins für christliche Volksbildung im Kanton Bern wurde
einmütig beschlossen und folgende grundlegende Erwägungen
waren wegleitend:
5 Im 4. Band des Hist.-biogr. Lexikons der Schweiz lesen wir: »Friedrich Langhans,

1796—1875, Pfarrer in Wimmis und Quttannen, Direktor des neugegründeten bern.
Lehrerseminars 1832—1835, dann Pfarrer in Münchenbuchsee.« Außerdem verweise
ich auf die vorerwähnte Seminargeschichte von Dr. Arnold Jaggi, Seiten 25—69.

0 Dem 3. Band des Hist.-biogr. Lexikons entnehmen wir auszugsweise: »Philipp
Emanuel Fellenberg, geb. 15. Juni 1771 in Bern, gest. 21. November 1844 in Hofwil,
verlebte seine Jugendzeit auf Schloß Wildenstein (Aargau); Zögling von Philipp
Albert Rengger; 1794 in Paris; 1798 warb er im Emmental und Entlebuch Leute,
um Bern Hilfe zu bringen, aber leider zu spät; am 2. März 1799 nach Wilhof
umgesiedelt, den er Hofwil nannte; sein Ziel war ,durch pädagogische Humanisierung

und Philanthropisierung der Reichen den gesellschaftlichen Zustand zu
verändern und das Menschengeschlecht auf die richtige Bahn seiner Bestimmung zu

leiten'; Musterlandwirt, Volkserzieher und Politiker; Gründung einer
landwirtschaftlichen Schule für wissenschaftlich Gebildete, die später wieder einging, aber

auf der Rüti bei Zollikofen neu auferstehen sollte. Mit der Armenschule (Leiter
Joh. Jak. Wehrli, später Seminardirektor in Kreuzlingen) hatte Fellenberg am

meisten Erfolg. Seit 1825 Mitglied des Großen Rates, 1830 des Verfassungsrates;
als Mitglied des Erziehungsrates wirkte er für die Gründung von Lehrerbildungsanstalten;

das Seminargesetz von 1832, das Primarschulgesetz von 1835 und das

Hochschulgesetz von 1834 atmen stark von seinem Geiste; 1834 zum Landammann

gewählt, legte aber das Amt vorzeitig nieder.«
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»... daß die vom Staate oder von den Gemeinden noch so weise
und umfassend eingerichteten Anstalten für den Unterricht und die
Erziehung der Jugend ihren Zweck überall und namentlich bei den
Kindern der Armen erst alsdann erreichen können, wenn in allen
Volksklassen der Sinn für eine zweckmäßig verbesserte, vom Geiste
ächten Christenthums durchdrungene Volksbildung erwacht, und wenn
allerseits die einsichtsvollem Bürger bereit seien, da nachzuhelfen,
wo die Fürsorge des Staates und der Gemeinden allein niemals
auszureichen vermag. Diese Ueberzeugung hatte, gegen das Ende des

Jahres 1832, vorerst im Schöße der, eben mit der Bearbeitung des

neuen Schulgesetzes beschäftigten, großen Landschulkommission den
Gedanken hervorgerufen, den damals zu Stadt und Land lebhaft sich
kundgebenden Eifer für diese heilige Angelegenheit auf eine Weise in
Anspruch zu nehmen, daß er dem Vaterlande nicht bloß vorübergehend

nütze, sondern ihm auf alle Zeiten als Pfand seiner Wohlfahrt

bewahrt bleibe.«

Die vorbereiteten Statuten des Vereins, zehn Paragraphen
enthaltend, wurden angenommen und bestimmten, das Wirken des

Vereins solle ausschließlich der Beförderung christlicher
Volksbildung im Kanton Bern gewidmet sein; um die Idee im ganzen
Volke populär zu machen, wurde die Gründung von Orts- und
Bezirksvereinen beschlossen und lebhaft begrüßt, denn durch
die Angliederung der kleinen Sektionen sollte die Kantonalkasse

finanziert werden. Die Statuten erlaubten jedermann,
Mitglied des Kantonalvereins zu werden, bei einem jährlichen
Mitgliederbeitrag von wenigstens 1 L. (a. W.) zugunsten der
Zentralkasse. Die Hauptversammlung ist mit den anwesenden

Mitgliedern des Vereins beschlußfähig; sie wählt ein Central-
Comitee (C. C.) von 9 Mitgliedern für die erforderliche
Geschäftsführung, den Präsidenten inbegriffen, auf je zwei Jahre
und verfügt über die Einnahmen der Zentralkasse. Jedes Jahr
soll der Hauptversammlung Rechnung und Bericht vorgelegt
werden.

Als erster Präsident des C. C. in Bern wurde Regierungsrat
Johann Schneider °, älter, von Langnau, gewählt, als Sekretär

6. Band Hist.-biogr. Lexikon der Schweiz: »Johannes Schneider, 1792 — 2. Januar
1858, von Langnau, Schüler Pestalozzis in Yverdon, Lehrer am Pestalozzi-Institut
G. Hofmanns in Neapel 1812—1814, in Yverdon 1814—1817, gründete eine eigene

Erziehungsanstalt für Knaben in Langnau. Verfassungsrat 1830 und 1846, Großrat

von 1831 an, Mitglied des Erziehungsdepartements 1831—1845, Regierungsrat und

Erziehungsdirektor 1846—1848, Nationalrat 1848—1850, Regierungsstatthalter in

Langnau 1850—1854.«
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beliebte Claßhelfer Waithard 7, während Regierungsrat Fetsche-
rin8 das Kassawesen übernahm, der später von Conrektor
Rüetschi0 in Bern abgelöst wurde, um die Finanzen alsdann
Bernh. Emanuel Simon, Chef des Mobiliar-Assekuranz-Bureaus
in Bern, abzutreten.

Der Verein stellte ein Arbeitsprogramm auf, das in folgende
fünf Punkte gegliedert werden kann:

1. Errichtung oder Beförderung von Kleinkinder- und Arbeitsschulen
für Mädchen.

2. Erleichterung des Schulbesuches für arme Kinder durch die Grün¬
dung von Sparsuppenanstalten 10.

3. Anschaffung von Lehrmitteln für arme Kinder.
4. Unterstützung der Schullehrer in ihrer weitern Fortbildung, z. B.

durch Stiftung und Beförderung von Schullehrerbibliotheken, durch
Erleichterung des Besuches von Wiederholungskursen für dürftige
Lehrer.

5. Errichtung von Bezirks - Armenerziehungsanstalten.
Außerdem wurden allgemeine Ziele gesteckt, nämlich:
1. »Je nach den Hilfsmitteln des Vereins in verschiedenen Gegenden

des Landes allgemeine Kantonal - Armenerziehungsanstalten, in
welche arme Kinder gegen ein mäßiges Kostgeld versorgt werden
könnten, zu gründen; vor der Hand aber Eine solche als .Muster¬
anstalt' aufzustellen, deren Grundlage und hauptsächliches
Existenzmittel der Landbau, deren Grundgesetz sittliche Zucht und
Ordnung, deren Seele christlicher Unterricht sein soll.

7 Gottlieb Waithard wurde 1827 Klaßhelfer in Bern, war von 1838—42 Amtsblattdirektor,

1848 Berichterstatter im Armenwesen, t 1855.

8 3. Band Hist.-biogr. Lexikon der Schweiz: »Bernhard Rudolf Fetscherin, geb.
2. Januar 1796, studierte Theologie in Bern, Tübingen und Göttingen; Vorsteher
des Waisenhauses in Bern 1823—1833, Mitglied des Griechenvereins, der
Helvetischen Gesellschaft 1829, deren Präsident 1843; Mitglied der Landschulkommission,

des Großen Rats 1833, Regierungsrat Dez. 1833—1846, wurde mit Neuhaus

gestürzt und widmete sich nach seinem Rücktritt geschichtlichen Studien, t 1855.

Mitbegründer der Allgemeinen Geschichtsforschenden Gesellschaft der Schweiz,
Gründer und erster Präsident des Hist. Vereins des Kts. Bern, Verfasser
zahlreicher lokalgcschichtlicher Arbeiten.«

9 5. Band Hist.-biogr. Lexikon der Schweiz: »Samuel Rüetschi, geb. 1787, Lehrer
am Progymnasium Bern, Konrektor 1829, Direktor 1834—1857, starb am 16. März
1861.«

10 In Langnau wurde schon im Herbst 1833 ein Gemeindeverein gebildet, welcher
armen Kindern im Winter 1833/34 Brot für 1 Bz. verabreichte. 1836 wurden dafür
bereits L. 129.—, oder Fr. 184.— (n. W.) verausgabt.
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2. Zugleich solche Armen-Erziehungs- oder ähnliche Anstalten, welche
von Gemeinds- oder Amtsbezirksvereinen gestiftet werden möchten,
nach Kräften zu unterstützen.«

Fürwahr, der Verein steckte sich hohe und edle Ziele und die
Arbeit sollte sofort in Angriff genommen werden. Jakob
Schieferdecker, ein Landsaß, einer der ersten sechs Zöglinge
der später gegründeten Armenerziehungsanstalt Bättwyl, schreibt
in einer kurzen Zusammenfassung im Berner Taschenbuch auf
das Jahr 1886 über den »Verein für christliche Volkserziehung
und seine Werke vor 50 Jahren«: »Die Hoffnungen waren
wohl groß, aber das Resultat der Vereinstätigkeit blieb leider
weit unter den anfänglichen Erwartungen, aber der Same
gedieh auf eine immerhin erfreuliche Weise.« Der Verein konnte
vor allem in den Landgemeinden zu wenig Fuß fassen. Die
dort wirkenden Pfarrherren legten beachtenswerten Eifer an den
Tag, doch die richtige Fühlungnahme mit dem Volke fehlte,
und zudem glaubten die Kanzelredner immer noch an die
Vorherrschaft und Aufsicht der Kirche über die Volksschule. Das
Verhältnis zwischen den gutbesoldeten Pfarrherren und den

verproletarisierten Schulmeistern, die eigentlich hätten
zusammenwirken sollen, um dem Verein für christliche Volksbildung
zum Durchbruch zu verhelfen, war stets gespannt, und die
Schule drang darauf, von der Bevormundung durch die Kirche
befreit zu werden, so daß die Bestrebungen der Seelsorger
zugunsten des Vereins bei den Lehrern auf wenig Gegenliebe
und Unterstützung rechnen konnten. Das Resultat der
Vereinstätigkeit blieb weit unter der anfänglichen Erwartung der
Gründer zurück. Cand. theol. Ludwig Jäggi, der Berichterstatter

des Vereins, schreibt in einem erschöpfenden Hauptbericht
über die Vereinstätigkeit wie folgt:

»Zwar ist das bisherige Resultat oder Ergebnis der Vereinstätigkeit
leider weit unter der anfänglichen Erwartung Mancher geblieben.
Allzuwenig noch wurde von der großen Masse des Volkes die
Wichtigkeit einer bessern Jugendbildung eingesehen, und mehr als aus
einem Munde äußerte sich die Furcht, es möchten namentlich die im
Stande der Armuth gebornen Kinder durch dergleichen Bestrebungen
demselben allzubald entzogen, und ihnen später ein besseres Loos zu
Theil werden, als den Kindern der bemittelten Classe. Zugleich stand

an vielen Orten die Dürftigkeit und mit ihr die Tellenlast, wohl auch
ein gegen alle Fortschritte des Volksbildungswesens absichtlich ge-
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pflanztes und genährtes Mißtrauen, als ob da eine ,neue Lehre'
verbreitet würde, einer mehreren Theilnahme im Wege. Ferner ist nicht
zu verkennen, daß nicht alle vom Vereine erbetenen Correspondenten
u. s. w., wiewohl sie den Auftrag angenommen, die Sache mit Ernst
und Beharrlichkeit verfolgt haben. Endlich hatte man auch wohl
überhaupt allzugroße Erwartungen gehegt, welche niemals in Erfüllung

gehen konnten, wo dann der Anfangs rege gewesene Eifer
wiederum erlosch. Hatte man sich doch irgendwo von den
Bemühungen des Vereines unmittelbares Aufhören des Straßenbettels
versprochen, und anderwärts erwartet, daß nun sofort alle bisher den
Gemeinden zur Last gefallenen Kinder gratis versorgt würden.«

Das Bernervolk befürchtete also eine »neue Lehre«, glaubte,
der Straßenbettel könnte eingestellt werden und die Gemeinden
würden finanziell stark entlastet. Trotzdem keine »neue Lehre«
auftauchte, war das Landvolk den Bestrebungen des Kantonalvereins

gegenüber immer noch negativ eingestellt. Zudem war
es vollständig ausgeschlossen, alle armen Kinder in irgend einer
Anstalt gratis zu versorgen.

Ueberall wurde mit viel Mühe und Anfeindung Geld
zusammengetragen, um eine erste Muster-Armenerziehungsanstalt zu
gründen, welche in der Hauptversammlung vom 21. Oktober
1833 beschlossen wurde. Man beabsichtigte, mit dem Staat Bern
einen Pachtvertrag abzuschließen, um die Anstalt auf einer
Staatsdomäne einzurichten. Allein die Verhandlungen mit dem

Regierungsrat scheiterten, obschon Präsident Johann Schneider
Mitglied des Erziehungsdepartementes war. Da mußte der Plan,
auf einer Staatsdomäne eine erste Anstalt zu gründen, fallen
gelassen werden und das schon damals bildungsfreundliche
Städtchen Burgdorf lenkte die Aufmerksamkeit des C. C. auf
das bürgerliche Bättwylgut. Der Verein für christliche
Volksbildung beschloß daher in einer gut besuchten Hauptversammlung

vom 10. September 1834, in Burgdorf die erste Muster-
Armenerziehungsanstalt auf dem Bättwyl* zu gründen, trotzdem
das Vereinsvermögen erst L. 3800.— (a. W.) betrug, aber man
fügte dem Vereinsbeschluß die hoffnungsvollen Worte bei

* Im 1. Band »Heimatbuch des Amtes Burgdorf und der Kirchgemeinden Utzenstorf
und Bätterkinden«, herausgegeben von der Lehrerschaft, 1930, schreibt Fritz
Bühlmann, Notar, aus Büren zum Hof, in Bern, was folgt: »Im Jahr 1466 konnte die

Stadt dann noch das Bättwylhölzli von Edelknecht Anton von Buchse ankaufen,

wovon ein Teil im Jahr 1712 ausgereutet und in das Bättwylgut umgewandelt
wurde gegen eine entsprechende Ersatzaufforstung auf dem Binzberg.«
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»Gott und den guten Menschen das Weitere anheimzustellen«.
In den meisten bernischen Amtsbezirken wurde tatkräftig
geworben und Korrespondenten oder Einnehmer, denen das

Kassawesen der Sektionen Überbunden wurde, hatten für die
Zentralkasse die Mitgliederbeiträge einzuziehen. Die örtlichen
Vereinsfunktionäre wurden vorerst durch die Hauptversammlung

des Kantonalvereins gewählt, hernach durch die
stimmberechtigten Mitglieder der betreffenden Amtsvereine. In 16

Sektionen betraute man Pfarrherren mit den Arbeiten; aber es

zeigte sich bald, daß der Verein seine Geburtsstunde nicht dem

sinnfälligen Volkswillen zu verdanken hatte und deshalb im
Lande nicht recht Boden fassen konnte; zudem wurden viel
zu viele regionale Wünsche und Anträge eingereicht, so daß
das C. C. in Bern Mühe hatte, das Hauptziel zu verfolgen. Wir
gehen kaum in der Annahme fehl, wenn wir behaupten, die

Kirchturmpolitik habe dem Verein für christliche Volksbildung
im Kanton Bern so viele Schwierigkeiten geboten, daß er ihnen
machtlos gegenüber stand. Zudem war das Bernervolk durchaus

nicht einmütig mit dem neuen Schulgesetz von 1835

einverstanden. Es befürchtete wohl eine neue Steuererhöhung,
um all die geplanten Erziehungsanstalten zu finanzieren, trotzdem

der Staat und die Gemeinden keine Subventionen
ausrichteten und das Departement des Innern des Kantons Bern
nur geringe Beiträge für die dringendsten Bedürfnisse derselben

zur Verfügung stellte. Wir werden später sehen, daß die
führenden Männer gleichsam von einer »Krankheit ergriffen
waren, möglichst viele Anstalten zu gründen«.

Gemeindevereine wurden sofort gebildet in Aarberg, Buchsee

mit Hofwil, Eggiwil, Frutigen, Hochstetten, Langenthal, Langnau,

Leißigen, Steffisburg, Thun, Worb und Wichtrach, und
Amtsbezirksvereine waren kurz nach der Gründung des

Kantonalvereins in den Aemtern Aarwangen, Frutigen, Oberhasle,
Obersimmenthal, Seftigen, Trachselwald und Wangen tätig. Es

fällt auf den ersten Blick auf, daß sich die Oberländer besonders

rege beteiligten; aber ihre Lokalforderungen drangen nicht
durch.
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